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Ankunft im 
Landkreis 

private, dauerhafte 
Unterkunft vorhanden 

Meldung bei Ausländerbehörde per     
E-Mail oder Online-Formular 
https://www.landratsamt-
pirna.de/ukraine-hilfe.html 

Terminvereinbarung per Mail beim 
Referat Asylleistung und 

Unterbringung  für Bezug von 
Sozialleistungen inkl. 

Krankenbehandlungsscheinen               
(bei Bedarf) 

bereits privat 
untergekommene 

Personen, deren Unter-
kunft nur noch kurzzeitig 

zur Verfügung steht 

Anfrage an asyl@landratsamt-
pirna.de für Vermittlung von privaten 

Wohnungsangeboten oder ggf. 
Unterbringung in Einrichtung des 

Landkreises 

keine Unterkunft 
vorhanden 

Meldung bei Erstaufnahmeeinrichtung 
(EAE) des Freistaates Sachsen 

Graf-Zeppelin-Ring 6, Leipzig         
https://www.sms.sachsen.de/informat

ionen-zur-unterbringung-7720.html  

erste Versorung und Unterbringung/  
Weiterverteilung auf Landkreis oder 

Stadt 

unbegleitete Minderjährige 

Meldung beim Jugendamt 

03501 - 515  2094, -2182 

uma@landratsamt-pirna.de; 
asd.pir@landratsamt-pirna.de 

am Wochenende an Polizei wenden 

In diesem Moment sind die Landkreise 
und Städte verpflichtet, die Menschen 
unterzubringen und zu versorgen– es 

werden dringend 
Wohnungen/Unterkünfte dafür gesucht: 
unterbringung@landratsamt-pirna.de  

https://www.landratsamt-
pirna.de/ukraine-hilfe.html 

leistung@landratsamt-pirna.de 

 

Einladung durch Ausländerbehörde (ABH) zur 

Klärung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten, 

wenn Antrag gestellt wurde 

 

mailto:unterbringung@landratsamt-pirna.de

